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Termine Juli 2017 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

10.07.2017 13.07.20174 07.07.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer4 10.07.2017 13.07.20174 07.07.2017 
Sozialversicherung5 27.07.2017 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

(ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 

Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt. 
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Update Juni 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundesrat hat laut Mitteilung vom 02.06.2017 folgenden Maßnahmen zugestimmt: 

Der Steuerbetrug über Briefkastenfirmen soll künftig gezielter bekämpft werden. Der Bundesrat hat am 
2. Juni dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz zugestimmt. Dies hatte die Bundesregierung als 
Konsequenz aus den bekannt gewordenen Panama Papers Ende letzten Jahres auf den Weg 
gebracht.

Das Gesetz sorgt für mehr Transparenz bei den grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen ins 
Drittland: Steuerpflichtige haben Beziehungen zu Gesellschaften im Nicht-EU-Ausland künftig 
anzuzeigen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch die Finanzinstitute verpflichtet, den 
Finanzbehörden Geschäftsbeziehungen zu Drittstaat-Gesellschaften mitzuteilen. Bei einem Verstoß 
gegen diese Pflichten können Bußgelder verhängt werden. 

Eine wesentliche Neuerung ist auch die Aufhebung des steuerlichen Bankgeheimnisses: Danach 
unterliegen Kreditinstitute bei der Aufklärung von steuerlichen Sachverhalten künftig keiner 
gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht mehr. Zudem erhält die Finanzverwaltung erweiterte 
Möglichkeiten im so genannten Kontenabrufverfahren. Sofern es für die Besteuerung erforderlich ist, 
können die Identitäten der Kontoinhaber leichter ermittelt werden. Auch Sammelauskunftsverfahren 
werden möglich. 

Darüber hinaus sorgt das Gesetz dafür, dass das Kindergeld nur noch sechs Monate rückwirkend 
beantragt werden kann. Dieser Aspekt wurde auf Beschluss des Bundestages aufgenommen. 

Gleiches gilt für eine Anpassung der Steuerklassen von Ehegatten: Künftig erfolgt die Einstufung 
beider Ehegatten nach der Heirat automatisch in Steuerklasse IV. Dies gilt auch, wenn nur einer der 
beiden ein Gehalt bezieht. Die Änderung geht auf eine Forderung der Länder zurück. Zur Begründung 
hatten sie auf die erheblichen Probleme bei der bisherigen Einstufung in die Klassen III und IV 
verwiesen. 

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterschrift vorgelegt. 
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Briefkastenfirmen sowie die Aufhebung des Bankgeheimnisses 
sollen am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Die Änderungen beim Kindergeld und bei der 
steuerlichen Eingruppierung von Ehegatten hingegen werden zum 1. Januar 2018 wirksam. 

Die Länder begrüßen die Maßnahmen für mehr Transparenz bei grenzüberschreitenden 
Geschäftsbeziehungen ausdrücklich. In einer das Gesetz begleitenden Entschließung erneuern sie 
jedoch ihre Forderung nach weiteren Schritten zur Bekämpfung internationaler Steuerumgehung. 
Dabei unterstreichen sie die Notwendigkeit einer gesetzlichen Anzeigepflicht für Steuergestaltungen, 
um Steuervermeidungspraktiken effektiv und frühzeitig bekämpfen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

hat die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelas-

sen, weil er schon beim Log-In-Vorgang trotz eines aus-

drücklichen Warnhinweises der Bank gleichzeitig zehn TANs 

eingegeben hatte.

Hinweis: Seit 31.10.2009 haftet der Kunde bei missbräuchli-

cher Nutzung eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments 

unbegrenzt nur noch bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

...zum Verfahrensrecht/AO/FGO

Während des Insolvenzverfahrens  

begründete aber erst danach ent- 

standene Steuererstattungsansprüche 

gehören zur Insolvenzmasse

Mit Beschluss vom 31.7. eines Jahres wurde das Insolvenz-

verfahren über das Vermögen eines Schuldners aufgehoben. 

Aufgrund der für dieses Jahr abgegebenen Einkommensteu-

ererklärung ergaben sich Einkommensteuererstattungsan-

sprüche. Sie wurden vom Finanzamt nicht ausgezahlt,  

sondern mit seinen Insolvenzforderungen verrechnet. Der 

Insolvenzverwalter verlangte jedoch 7/12 des Erstattungs-

betrags zur Nachtragsverteilung an die Insolvenzgläubiger 

zurück. Das Finanzamt lehnte den Anspruch ab.

Der Bundesfinanzhof sah den Anspruch des Insolvenzverwal-

ters als rechtmäßig an. Der Anspruch auf eine Steuererstat-

tung wird bereits mit der Zahlung von Einkommensteuervor-

auszahlungen begründet. Bedingung ist lediglich, dass sich 

am Ende des Jahres eine geringere Steuerschuld ergibt als 

Vorauszahlungen geleistet wurden. Auf die Entstehung des 

Erstattungsanspruchs durch Festsetzung und Abrechnung 

der Steuer im Einkommensteuerbescheid kommt es nicht an. 

Mit dieser Begründung wurde im Streitfall der Rechtsgrund 

für die Erstattungsansprüche zumindest teilweise während 

des Insolvenzverfahrens gelegt. Folglich gehörten sie inso-

weit zur Insolvenzmasse, falls im insolvenzrechtlichen Schluss-

termin eine Nachtragsverteilung vorbehalten wurde.

...zur Erbschaft-/Schenkungssteuer

Einkommensteuerschulden im Todesjahr 

des Erblassers sind als Nachlassverbind-

lichkeiten abziehbar

Die Erbschaftsteuer ist eine sog. Erbanfallsteuer. Der Besteu-

erung unterliegt nicht der Nachlass, sondern die jeweils 

beim Erben eingetretene Bereicherung. In den Fällen des Er-

werbs von Todes wegen ist deshalb der Vermögensanfall um 

die Nachlassverbindlichkeiten zu mindern. Nachlassverbind-

lichkeiten sind insbesondere die Schulden des Erblassers 

und die durch den Sterbefall entstandenen Kosten. Abzugs-

fähig sind auch Steuerschulden des Erblassers, sofern sie 

spätestens zum Zeitpunkt der Entstehung der Erbschaft-

steuer entstanden, aber noch nicht getilgt sind. Nicht ent-

scheidend ist, dass die Steuern gegen den Erblasser bereits 

festgesetzt waren.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass auch die 

in der Person des Erblassers bis zu seinem Todestag entstan-

denen Einkommensteuerschulden als Nachlassverbindlich-

keiten zu berücksichtigen sind.

Mit dieser Entscheidung weicht das Finanzgericht von der 

Auffassung der Finanzverwaltung ab. Der Bundesfinanzhof 

muss nun Klarheit schaffen.

Festsetzung von Schenkungsteuer gegen-

über dem Schenker nach Entrichtung der 

Steuer durch Bedachten nicht mehr zulässig

Bei einer Schenkung sind sowohl der Beschenkte als auch 

der Schenker Schuldner der Steuer. Zahlt der Beschenkte die 

Steuer nicht, kann das Finanzamt den Schenker in Anspruch 

nehmen. Der folgende Fall zeigt, dass dabei auch Besonder-

heiten zu beachten sind:

Eine Frau schenkte ihrer Freundin einen Betrag von 2 Mio. €. 

Die Freundin entrichtete zunächst die Schenkungsteuer. Ein 

Jahr später ließ sie den Antrag stellen, den Schenkungsteu-

erbescheid aufzuheben. Den Antrag begründete sie damit, 

dass die Schenkung widerrufen worden war, obwohl dies 

nicht der Wahrheit entsprach. Das Finanzamt folgte dem An-

trag und erstattete die Steuer. Nachdem es bemerkt hatte, 

dass dem Antrag unrichtige Angaben zugrunde lagen, setz-

te es die Steuer erneut fest. Da die Beschenkte die Steuer 

nicht vollständig entrichtete, setzte das Finanzamt auch ge-

gen die Schenkerin Schenkungsteuer fest.

Dies war nicht mehr möglich, weil die Steuerschuld bereits 

getilgt und die spätere Erstattung an die Beschenkte nicht 

mehr in der Person der Schenkerin lag, sodass sie auch nicht 

mehr als Gesamtschuldnerin in Anspruch genommen wer-

den konnte. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs )
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Außerordentliche Kündigung wegen 
„Stalking“ kann auch ohne Abmahnung 
gerechtfertigt sein
Ein Arbeitnehmer, der die Privatsphäre und den deutlichen 
Wunsch einer Arbeitskollegin, nicht-dienstliche Kontaktauf-
nahmen mit ihr zu unterlassen, nicht respektiert, begeht ei-
nen schwerwiegenden Verstoß gegen seine vertragliche  
Nebenpflicht. Dieser Verstoß kann die außerordentliche 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen. Ob es zu-
vor einer einschlägigen Abmahnung bedarf, hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab.

(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts )

Betriebsübergang bei Rettungs- 
zweckverband
Wird einer mit der Notfallrettung beauftragten privaten 
Hilfsorganisation dieser Auftrag gekündigt, so gehen die   
Arbeitsverhältnisse ihrer Arbeitnehmer infolge Betriebs-
übergangs nur dann auf den Träger des öffentlichen Ret-
tungsdienstes über, wenn dieser die Notfallrettung selbst 
übernimmt, nicht jedoch, wenn er andere private Hilfsorga-
nisationen damit betraut.

(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts )

...zur Einkommensteuer
Bei Verzicht auf Pachteinnahmen im  
Rahmen einer Betriebsaufspaltung sind 
die Betriebsausgaben zu kürzen
Das Finanzgericht Münster hat über folgenden Fall entschie-
den: Ein mehrheitlich an einer GmbH beteiligter Gesellschaf-
ter vermietete Teile eines Grundstücks und bewegliche Wirt-
schaftsgüter an die GmbH. Es lag eine Betriebsaufspaltung 
vor. Zur Vermeidung der Insolvenz der GmbH (Betriebsge-
sellschaft) verzichtete der Gesellschafter auf die ursprüng-
lich vereinbarten Pachteinnahmen.

Das Finanzgericht entschied, dass der Verzicht auf die Pacht-
einnahmen gesellschaftsrechtlich veranlasst sei und in ei-
nem mittelbaren Zusammenhang mit Beteiligungserträgen 
des Gesellschafters aus der Betriebsgesellschaft stehe. Diese 
Beurteilung hat zur Folge, dass die Betriebsausgaben, die 
auf die vermieteten Wirtschaftsgüter (Grundstück, bewegli-
che Wirtschaftsgüter) entfallen, nur teilweise abzugsfähig 
sind. Es ist das sog. Teileinkünfteverfahren (ab 2009, bis ein-
schließlich 2008 galt das Halbeinkünfteverfahren) anzuwen-
den. Das Teileinkünfteverfahren führt im Ergebnis dazu, dass 
Gewinnausschüttungen mit 60 % steuerpflichtig werden 
und in dieser Höhe dem persönlichen Einkommensteuersatz 

des jeweiligen Gesellschafters unterliegen. Korrespondie-
rend dazu werden alle Aufwendungen, die im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einer solchen Gewinnausschüttung an-
gefallen sind, nur mit 60 % steuermindernd berücksichtigt.

Einen mittelbaren Zusammenhang zwischen den Betriebs-
ausgaben und der Gewinnausschüttung bzw. dem Gesell-
schaftsverhältnis schließt das Finanzgericht nur aus, wenn 
die Vereinbarung über den Pachtverzicht dem Fremdver-
gleich standhält, mithin ein fremder Dritter bei Anwendung 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ebenfalls auf die 
Forderung verzichtet hätte.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Ablehnung der Zusammenveranlagung 
von eingetragenen Lebenspartner- 
schaften auf dem rechtlichen Prüfstand
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs steht das 
Recht auf eine Zusammenveranlagung nur Ehegatten zu. Für 
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften ist eine analo-
ge Anwendung gesetzlich nicht vorgesehen. Grundgesetz-
lich ist lediglich die Ehe zu schützen und zu fördern. Eine 
Ausdehnung des Splittingverfahrens auf eingetragene Le-
benspartnerschaften würde auch zu einer verfassungsrecht-
lich bedenklichen Benachteiligung von nahen Verwandten 
führen, die eine Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft bilden.

Allerdings ist den Antragstellern vorläufiger Rechtsschutz 
dadurch gewährt worden, dass das beklagte Finanzamt 
Aussetzung der Vollziehung einräumen muss. Beim Bun-
desverfassungsgericht liegen nämlich mehrere Verfahren, 
in denen auch über das Recht auf eine Zusammenveranla-
gung für eingetragene Lebenspartnerschaften zu entschei-
den ist.

Berechnung von Unterhaltsleistungen 
von Selbstständigen ist auf Grundlage 
eines Dreijahreszeitraums vorzunehmen
Ein Gewerbetreibender machte in seiner Einkommensteuer-
erklärung für 2008 Unterhaltsleistungen an seine bedürftige 
Mutter in Höhe von 4.284 € geltend. Das Finanzamt berück-
sichtigte nur 1.379 €, die es auf Grundlage der Einkünfte 
2008 abzüglich Steuern berechnete.

Der Bundesfinanzhof hält diese Berechnung nicht für kor-
rekt, weil sie Schwankungen, die bei Einkünften von Selbst-
ständigen regelmäßig vorkommen, nicht berücksichtigt. 
Richtig ist deshalb eine Berechnung auf der Grundlage von 
drei Jahren. Dabei sind Steuerzahlungen in den Jahren zu 
berücksichtigen, in denen sie gezahlt werden.

– 4 – zurück zum Inhaltsverzeichnis

Außerordentliche Kündigung wegen 
„Stalking“ kann auch ohne Abmahnung 
gerechtfertigt sein
Ein Arbeitnehmer, der die Privatsphäre und den deutlichen 
Wunsch einer Arbeitskollegin, nicht-dienstliche Kontaktauf-
nahmen mit ihr zu unterlassen, nicht respektiert, begeht ei-
nen schwerwiegenden Verstoß gegen seine vertragliche  
Nebenpflicht. Dieser Verstoß kann die außerordentliche 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen. Ob es zu-
vor einer einschlägigen Abmahnung bedarf, hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab.

(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts )

Betriebsübergang bei Rettungs- 
zweckverband
Wird einer mit der Notfallrettung beauftragten privaten 
Hilfsorganisation dieser Auftrag gekündigt, so gehen die   
Arbeitsverhältnisse ihrer Arbeitnehmer infolge Betriebs-
übergangs nur dann auf den Träger des öffentlichen Ret-
tungsdienstes über, wenn dieser die Notfallrettung selbst 
übernimmt, nicht jedoch, wenn er andere private Hilfsorga-
nisationen damit betraut.

(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts )
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Aktuelles aus der Kanzlei

Personelle Veränderungen

Herr Steuerberater Max Mustermann ist seit Mai 2xxx Partner der 
Kanzleigesellschaft.

Somit sind alle 5 Steuerberater auch Partner unserer Gesell-
schaft. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich des Einkom-
mensteuerrechts sowie des Verfahrensrechts. 

Damit wollen wir Ihnen langfristig eine kontinuierliche Beratung            
und Unternehmensentwicklung gewährleisten.

Wichtige Termine

Am 15. August 2xxx findet in unseren Räumlichkeiten eine 
Informationsveranstaltung zum Thema  „Steuern und Recht“. 
Wir laden Sie hiermit herzlich ein und freuen uns auf ein nettes 
Beisammensein.

„Mein Ratschlag an Dich lautet“: 

„Wenn Du etwas nicht weißt, dann such dir jemanden, der es 
weiß und frag ihn, auch wenn es dich etwas kostet.  
Du wirst am Ende viel Zeit und Geld sparen. Man kann nicht alles 
wissen, und es ist keine Schande Fragen zu stellen.“ 

Zitat aus: „Die sieben Todsünden der Existenzgründung“  
(Thomas Fuchs, Reinhard Rossmann, Daniel Schandl)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Unsere Leistungen

Steuerberatung

• Steuererklärungen für Privatpersonen, 
Freiberufler, Einzelunternehmer und 
Gesellschaften/-er

• Jahresabschlüsse  
(Handels- und Steuerbilanzen)

• Anhang und gegebenenfalls Lagebericht
• Einnahme-Überschussrechnungen
• Steuerplanungen und -gestaltungen
• Unterstützung bei Gründung und Um- 

wandlung von Unternehmen
• Mitwirkung bei steuerlichen Betriebs- 

prüfungen

Unternehmens- und Wirtschaftsberatung

• Begleitung und umfangreiche Darstellung 
von Existenzgründungen

• Informationen und Beratung zu sämtlichen 
Investitions- und Finanzierungsfragen

• Unterstützung bei der Erlangung von Finanz-
mitteln

• Beratung über die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens

• Betriebswirtschaftliche Beratung

zurück zum Inhaltsverzeichnis

...zum Arbeitsrecht
Erstmalige Anwendung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes auf GmbH-
Geschäftsführer
Ein auf eine bestimmte Dauer bestellter Geschäftsführer ei-
ner GmbH, der nach Ablauf seines Vertrags nicht als Ge-
schäftsführer weiterbeschäftigt wird, fällt in den Schutzbe-
reich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).

Der medizinische Geschäftsführer einer städtischen Klinik 
hatte mit dieser einen Anstellungsvertrag über fünf Jahre 
vereinbart. Zum Ablauf des Vertrags war der Geschäftsführer 
62 Jahre alt. Sein Vertrag wurde nicht verlängert. Die Stelle 
bekam ein 41-jähriger Mitbewerber.

Der Bundesgerichtshof sah darin eine unzulässige Alters-
diskriminierung. Das AGG ist auf Geschäftsführer einer 
GmbH anwendbar, soweit es um den Zugang zu dem Ge-
schäftsführeramt und um den beruflichen Aufstieg geht. 
Die Nichtverlängerung des Vertrags war eine Entscheidung 
über den Zugang zu dem Amt. Außerdem ist die Beweis-
lastregel des AGG anwendbar. Danach muss der Bewerber 
nur Indizien beweisen, aus denen sich eine Diskriminierung 
ergibt. Das Unternehmen hat dann zu beweisen, dass der 
Bewerber nicht wegen seines Alters oder aus anderen un-
zulässigen Gründen benachteiligt worden ist. Hier hatte 
der Aufsichtsratsvorsitzende gegenüber der Presse erklärt, 
dass der Kläger wegen seines Alters nicht weiterbeschäftigt 
worden sei. Man habe wegen des „Umbruchs auf dem Ge-
sundheitsmarkt“ einen Bewerber gewählt, der das Unter-
nehmen „langfristig in den Wind stellen“ könne. Das hat der 
Bundesgerichtshof als ausreichend für die Beweislastum-
kehr angesehen. Die Klinik konnte das Gegenteil nicht be-
weisen.

Frist zur Geltendmachung von 
Entschädigungsansprüchen nach  
dem Antidis-kriminierungsgesetz
Ansprüche auf Entschädigung oder Schadensersatz nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) müssen 
innerhalb von zwei Monaten ab Kenntnis der Benachteili-
gung geltend gemacht werden, weil sie sonst verfallen. Dies 
hat das Bundesarbeitsgericht in letzter Instanz entschieden 
und folgte damit den Urteilen der unteren Instanzen, die zu 
dem gleichen Ergebnis gekommen waren.

Das Verfahren betraf einen Schwerbehinderten, der sich im 
Jahr 2008 unter Hinweis auf seine Schwerbehinderteneigen-
schaft um eine von drei Stellen für Lehrkräfte an einer Justiz-
vollzugsanstalt beworben hatte. Mit Schreiben vom 
29.8.2008, welches ihm am 2.9.2008 zuging, lehnte das be-

klagte Land die Bewerbung ab. Das Schreiben, mit dem der 
Schwerbehinderte Schadensersatz- und Entschädigungsan-
sprüche wegen Diskriminierung gegen das Land geltend 
machte, ging dort erst am 4.11.2008 ein.

Dies war nach der Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts zu spät. Nach Ansicht des Gerichts begann die maß-
gebliche Frist bereits in dem Moment, in dem der Kläger 
das Ablehnungsschreiben erhielt. Aus der Tatsache, dass er 
entgegen gesetzlicher Vorschriften trotz des Hinweises auf 
seine Schwerbehinderung von dem öffentlichen Arbeitge-
ber nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wur-
de, habe er erkennen können, dass er diskriminiert worden 
sei. Ab diesem Zeitpunkt verblieben ihm nur zwei Monate, 
um seine Ansprüche bei dem potenziellen Arbeitgeber 
geltend zu machen. Diese seien vorliegend überschritten.

Kündigung wegen Verletzung  
von Anzeige- und Nachweispflichten  
bei Arbeitsunfähigkeit
Ein Kundendiensttechniker hatte entgegen ausdrücklicher 
Weisung seines Arbeitgebers Fahrtenbuch und Schlüssel 
des Dienstwagens nicht im Betrieb hinterlegt sowie Arbeits-
unfähigkeitszeiten nicht nahtlos angezeigt bzw. nachgewie-
sen. Er wurde daraufhin abgemahnt und schließlich gekün-
digt. Im anschließenden Kündigungsschutzprozess hatte er 
vorgetragen, aufgrund einer akuten depressiven Episode 
mit völliger Antriebsschwäche nicht zur Erfüllung seiner 
Pflichten imstande gewesen zu sein.

Eine verhaltensbedingte Kündigung ist sozial gerechtfertigt, 
wenn der Arbeitnehmer seine Vertragspflichten erheblich 
und in der Regel schuldhaft verletzt hat, eine dauerhaft stö-
rungsfreie Vertragserfüllung in Zukunft nicht mehr zu erwar-
ten ist und die Auflösung des Arbeitsverhältnisses in Abwä-
gung der Interessen beider Vertragsteile angemessen 
erscheint. Werden dem Arbeitnehmer - wie in diesem Fall - 
Ordnungsverstöße ohne besondere schwerwiegende Fol-
gen vorgeworfen, ist Voraussetzung, dass die Nichterfüllung 
der vertraglichen Pflichten dem Arbeitnehmer vorwerfbar 
ist, dieser also seine Handlungsweise steuern konnte. Ist ihm 
die Pflichterfüllung vorübergehend subjektiv nicht möglich, 
ist er für diese Zeit von der Pflichterfüllung befreit. Beruft 
sich der Arbeitnehmer in einem solchen Fall auf eine Krank-
heit, muss er substantiiert darlegen, woran er erkrankt war 
und weshalb ihm die Erfüllung seiner Pflichten nicht mög-
lich war.

Das Bundesarbeitsgericht hat die Sache an das Landesar-
beitsgericht zurück verwiesen, um dem Arbeitgeber Gele-
genheit zu geben, das Vorbringen des Arbeitnehmers zu 
seiner Erkrankung zu entkräften.
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... Bitte beachten Sie folgende Termine, zu denen die Steuern fällig werden:
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1        Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abge-
geben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Fi-
nanzamts am Tag der Fälligkeit er-
folgt.

2        Bei Zahlung durch Scheck ist zu be-
achten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks beim 

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

3        Für den abgelaufenen Monat.

4        Für den abgelaufenen Monat; bei   
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat.

5        Die Fälligkeitsregelungen der Sozial-
versicherungsbeiträge sind einheit- 
lich auf den drittletzten Bankarbeits-
tag des laufenden Monats vorgezo-
gen worden. Um Säumniszuschläge 
zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Ab-
gabetermin für die Beitragsnachweise. 

Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.9.2012) an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauf-
tragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Feier-
tagen fällt.

Termine September 2012 ! Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialabgaben fällig werden:

Steuerart                                                           Fälligkeit                                Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
                                                                                                                                                 Überweisung1                                   Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,          10.9.2012                                  13.9.2012                                  7.9.2012
Solidaritätszuschlag3

  
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,                                               10.9.2012                                  13.9.2012                                  7.9.2012 
Solidaritätszuschlag

Körperschaftseuer,                            10.9.2012                                  13.9.2012                                  7.9.2012 
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer4                                                10.9.2012                                  13.9.2012                                  7.9.2012

Sozialversicherung5                           26.9.2012                                    entfällt                                     entfällt

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende         
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.
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Die Kanzlei stellt sich vor

1989 – 1991  
Ausbildung zur Steuerfachangestellten
1991 – 1994  
Studium an der Berufsakademie Villingen-
Schwenningen (jetzt Duale Hochschule)
1994  
Diplom-Betriebswirtin (BA), Fachrichtung: 
Steuern/Prüfungswesen, Vertiefungsrich-
tung: Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
2000  
Fortbildung zur Steuerberaterin danach 
Angestelltentätigkeit in mittelständischen 
Steuerkanzleien
August 2009  
Kanzleieröffnung
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Mandantenbroschüre comfort online
als interaktives PDF 

Information         

                                
                        in einem Produkt
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Gerne beraten und begleiten wir Sie mit kreativen Ideen und langjähriger Erfahrung im steuerberatenden Beruf von der 
Gründung und als Partner auf dem weiteren Werdegang mit einem vielseitigen Portfolio, das keine Wünsche offen lässt.

Kontakt: Ddvs@datev.de 
Wir melden uns gerne bei Ihnen.


